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Klinische Krebsregister: Jährliche Anpassung 

der Krebsregisterpauschale nach § 65c 

Abs. 4 SGB V 

Themen: Abrechnung; Vergütung; Sektorenübergreifende Themen 

Kurzbeschreibung: Gemäß § 65c Abs. 4 SGB V erhöht sich die fallbezogene 

Krebsregisterpauschale, die von den Krankenkassen an die klinischen 

Krebsregister nach § 65c SGB V einmalig für jede registrierte Neuerkran-

kung zu zahlen ist, für das Jahr 2018 von 128,08 € auf 131,18 €. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit dem Inkrafttreten des Krebsfrüherkennungs- und –registergesetz (KFRG, 

§ 65c SGB V) im April 2013 sind die Länder zur Einrichtung flächendeckender 

klinischer Krebsregister verpflichtet worden. Gleichzeitig besteht für die ge-

setzlichen Krankenkassen u. a. die Verpflichtung, für jede verarbeitete Mel-

dung zu einer Krebserkrankung eine Pauschale zu zahlen (Krebsregisterpau-

schale).  

 

Nicht betroffen sind Meldungen zu nichtmelanotischen Hautkrebsarten und 

ihren Frühstadien. § 65c SGB V legt in Absatz 4 zudem fest, dass sich die 

fallbezogene Registerpauschale entsprechend der prozentualen Veränderung 

der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV jährlich erhöht. Für das 

Jahr 2018 bedeutet das, dass die Pauschale von zuletzt 128,08 € bundesweit 

um 2,42 % auf 131,18 € angestiegen ist. 
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Ungeachtet dessen ist es den Landesverbänden der Krankenkassen und Er-

satzkassen nach wie vor möglich, gemeinsam und einheitlich mit dem Land 

eine abweichende Höhe der fallbezogenen Registerpauschale zu vereinbaren, 

wenn das aufgrund der regionalen Besonderheiten erforderlich ist (s. § 65c 

Abs. 4 Satz 4 SGB V). 

 

Mit freundlichen Grüßen 

GKV-Spitzenverband 


